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URTEIL

Prozessbevollm ächtigte:

Klägerin,

RechtsanwäJte Lohrnann & Albracht, Hubertusstraße
1, 59929 Brilon 349/04AA4 Ge

g e g e n

die HUK-coburg Haftpflicht-unter:stützungskasse kraftfahrender Beamter Deutsch-lands a'G" gesetaich vertreten durch den Vorstand., dieservertreten durch Rolf-Peter Hoenen, Wilti_f-tussong-Str. Z, g644|Coburg,

Beklagte,

P rozessbevollmächtigter:

hat das Arntsgericht Brilon
auf die mundtiche Verhandrung vom 06.04.2005 durch den Richter Dr. spiegelf ü r R e c h t e r k a n n t :  

' r v r u ' - ! )

Die Bekragte wird verurteirt, an die Kfägerin 45,24EUR nebst Zinsen in Höhe vonProzentpunkten über dem Baslszinssatz seit dem 24.12.zoa.zu zahren"

Die Kosten des Rechtsstreiß trägt die Beklagte.

In dem Rechtsstreit



Das Urteil jst vorläuflg vollstreckbar.

Tatbestand

Auf die Darstellung des Tatbestandes wird gern. s 313 a Abs.1 zpe verzi"nru*,

. Enüscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und begründet.

Die Klägerin hat einen
(Haftpfliohtversjoher er)
PfIVG.

Anspruch auf Zahlung von 4s,?_4
aus Sg 7 Abs.1 StVG, g23 ,a,bs.l.

EUR gegen die Beklagte
2 BGB i"V.m. S 3 Nr.1.  z

Es ist anerkannt' dass dem Geschädigten die'bei der Verfolgung seines schadens-ersatzanspruches entstandenen Rechtsarrwartskosten ars adäquater dem schädigerzurechenbarer Folgeschaden zu ersetzen sind (vgr. parandvHeinrichs, BürgerrichesGesetzbuch' s 249 BGB Rn'39)' Nach der Kosrennore äes R*"h;;;arts der Kräge-rf n vom 30'11 '2oa4 sind für das Betreiben des Geschäfts einschließrich refekomrnu-nrkationspauschale und Zuzüglich ge$etzlicher Mehrwertsteuer Gebllhren in Höhe
;ä:'::T:I',:17'62 

EUR entsranden. Die Bekrasre zah*e hierauf jedoch nur72,38roch der eingektagte Betrag von 45,24 EUR offen ist. Die Differenzresultiert daraus' dass die Beklagte oie vom Vertreter der Krägerin in Hohe ,on 1,i,.,GebÜhren angesetzte Geschäftsgebühr nicht akzeptierte. Der Gebührenrahmen be-trägt nach Nr.Z4O0 des Vergütungsverzeichnisses des RechtsanwaltsvergLltungsge_setzes 0'5 bis 2'5' Er ist ge'n' s 14 RVG auszuftifien, wobei die Anmerkung zum Ge-buhrentatbestand Nr'2400 vorschreibt, dass ein Gebührensatz von mehr als 1,3 nurgefordert Werden kann, wenn dieRechtsa nwa r bestirn mt crie o"ou n.lll'T;:#,f;::;"1,,;l1 -JHi:::"Ti:;
sind alle urnstände' insbesonder'e der urnfang und die schwierigkeit der anwatrichenTätigkeit, die Bedeutung cfer Angetegenheit sowie die Einkornrnens- und Vermö_gensverhältnisse des Auüraggebers zu berucksichtigen. Die vorn Rechtsanwalt ge_troff'ene Bestirnrnung der Gebohr ist auch gegentiber einern erstaffungspfrichtigen
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Dritten verbindlich, wenn sie nicht unhil l ig ist, g 14 Abs.1 s.4 RVG (vgl. auch AG ln-
golstadt DAR 2005, s.178; AG Konstanz, urteil vom 27.a1-200s, Az-. 1 c 2g1/04).
Andernfalls würde dem Geschädigten abverlangt, dass er sich rnit seinem eigenen
Anwalt zivilrechtlich bis hin zum Prozess tiber die Gebührenhöhe auseinandersetzt.
Dies wÜrde das vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant beschädigen (so
auch: AG Konstarrz, urreir' vom 27 -01.2005, Az.: 1 C 2g1ro4). Das Amtsgericht Kon_
stanz (urteil vam 27'01'2005, Az-- 1 c 281/04) hat in diesern Zusanrmenhang zu-
treffend festgestelft:

"Auch aus der scfiadens minderungspflicht gemäß s 254 BGB folgt nicht, dass die
Krägerin schutdhaft zu einem zu hohen schaden beitragen würde, wQnn sie die
Rechnung mit eirtern Gebuhransatz von 1,3 akzeptiert.... Die Grenze ist daft zu zie-
hen, wo sich die rJnangemeesenheif der Gebührenrcchnung aufdritngt, bzw. wenn
Anhaltspunkte dafür ed<ennbar sind, dass Anwatt und Mandant zusammenwirken,
um von der gegnerischen versicherung eine überttöhte Rechnung begrichen zu be-
kommen_"'

somit wäre die Beklagte als Haftpflichtversicherung grundsätzlich sogar verpflichtet,
etne leicht überhöhte Gebührennote auszugleichen. Die vorliegende Gebirhrenrech-
nung ist jedoch nicht ÜberhÖht- Der Ansatz einer 1,3 Geschäftsgebühr ist berechtigt.
Dies findet seine Bestatigung irr den Gesetzesmotiven zurn Rechtsanwaltsvergü_
tungsgesetz (Bundestagsdrucksache 1 5/ 1 97 1, seite 207 ).Hier heißt es:

,,tn clurchschnitttichen Angelegenheiten i,st .grundsätztich von der Mittelgebühr (1,5)auszugehen' ln der Anmerkung solljedoch bestimmt werden, dass cJer Rechtsanwalteine Gebtihr von mehr ats 1,3 nur forclerrt kann, wenrr dio Tätigkeit umfangreich oderschwierig war- Damit ist gemeint, dass IJmfang oder schwierigkeit tlber dem Durch_schnitt liegen' ln anderert Fällen dtlite die schweilengebtiltr von 1,3 zur Regelge-bühr werden*

Bei einern clurchschnlttlichen Verkehrsunfail kann jedoch nicht von einem Abweichender schwellengebtthr von 1,3 nach unten ausgegangen werden. Insofern wird ver-wiesert auf die zutreffenden Ausftihrungen des AG Landstuhl (NJW 2005, s.161),welches feststeilt:



,,Es entspricht sodann dem Wesen jeder unfallabwicklung, dass der Rbchtsanwett imvorfeld der Bezifferung des 'scäadens vietfärtige Tätigkeiten erbringt. rn der Reger istdie Haftpflichtvercicherung des scfiädrg ers zu ermittern, es srnd mit dem Geschä-digten die vielzahl der mögtichen schadensp ositiorten mit ieweirigen gesonderheifenzu besprechen und zu'ktären' zudem ist der ftechtsanwart gehar.ten, Hinweise aufverpflichtungen des Geschädigtten zurschadens ermitilung in verschiedenert Berei-chen zu erteilen' Danach erst erfolgt die Bezifferung desschadens der jeweitigenHaftpflichtversicherung gegenüber mit entsprachendem schriftwechsel brs zur end-gültigen schadensregurie,tng.il "tvvvt ttr

ln diesenr Zusarnmenhang ist darauf hinzuweisen, dass das RVG eine neue Gebüh_renstruktur beinhaftet^ Gebührenrninderungen in einzelnen Teilbereichen (2.8. durchwegfall der Besprechung- und Beweisgebühr) werden durch Gebuhrenerhöhungenin anderen Teitbereiclren kornpensiert- Aus diesem Grunde verbietet sich eine iso-fierfe Betrachtungsweise einer einzelnen Regerung, die den Gesamtoharakter desRegelwerks außer Acht lässt- Der wille des Geset<gebers ging dahin, die Rechtsan-waltsgebr-lhren qn2uheben' Dies sollte nicht durch eine lineare Anpassung der Ge_btihrensätze erfolgen' sondern durch die vorgabe eines flexibren Gebrjhrenrahmens(vgl' AG Landsruhl NJW 2005, s' 161; AG Ingolstadt DAR 2005, s.178). Somit sprichtgegen den AnsaE einer 1'3 Geschäftsgebuhr nicht, dass dies in diesem Einzerfarlgegenüber der 7,5/10 Geschäftsgebühr 0.,. gp_{Go eine Gebührenerhöhung zurFolge hat_

Die Entscheidung über die Zinsen forgt aus den gs 28s Abs. 1, z*,Abs 1 BGB.

Die Nebenentschejdungen folgen aus den SS Z0S.\
+_C-

Dr. Spiegel

N r , 1 1 , 7 1 9  Z p O


